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Geschichte der DS-Tätigkeitsberichte

1970 - Hessen

Hessisches Datenschutzgesetz vom 7. Oktober 1970

§ 14 Jahresbericht
Bis zum 31. März jeden Jahres, erstmals zum 31. März 1972, hat der 
Datenschutzbeauftragte dem Landtag und dem Ministerpräsidenten 
einen Bericht über das Ergebnis seiner Tätigkeit vorzulegen.

GVBl. Hessen Nr. 41/1970, Seite 625

1977 - Bund

Bundesdatenschutzgesetz vom 27. Januar 1977

§ 19 Abs. 2 Satz 2 BDSG schreibt jährliche Tätigkeitsberichte vor.
BGBl. I 1977, Seite 201

Fundgrube
Tätigkeitsberichte
Datenschutz



© Hajo Köppen 2008 - BTQ-Tagung 2008 4

Geschichte der DS-Tätigkeitsberichte

1990 - Bund
Bundesdatenschutzgesetz

Der Berichtsturnus wurde 1990 mit der Novellierung 
des BDSG vom jährlichen auf einen  Zwei-Jahres-
Rhythmus umgestellt.

§ 26 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz erstattet dem 
Deutschen Bundestag alle zwei Jahre einen Tätig-
keitsbericht. Er unterrichtet den Deutschen Bundestag und 
die Öffentlichkeit über wesentliche Entwicklungen des 
Datenschutzes.
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Geschichte der DS-Tätigkeitsberichte

2001 - Bund
Bundesdatenschutzgesetz

Das BDSG 2001 normiert erstmals die Pflicht zur 
Vorlage von Tätigkeitsberichten durch die Aufsichts -
behörden für den Datenschutz im nicht-öffentlichen 
Bereich.

§ 38 Abs. 1 Satz 6
Sie veröffentlicht regelmäßig, spätestens alle zwei Jahre, 
einen Tätigkeitsbericht.
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Fundgrube DS-Tätigkeitsberichte

Ergebnis: Fundgrube DS-Tätigkeitsberichte

Die aktuell vorliegenden 25 Tätigkeitsberichte 2006 /07 
der Bundes- und Landesdatenschutzbeauftragten und 
der Aufsichtsbehörden haben einen Gesamtumfang 
von

3.832 Seiten!
Davon ca. 400 Seiten zum Arbeitnehmerdatenschutz!
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Fundgrube DS-Tätigkeitsberichte

Fundgrube Tätigkeitsberichte

� Darstellung aktueller Datenschutzentwicklungen
� Beschreibung von Fehlentwicklungen
� Notwenigkeit der Modernisierung des Datenschutzes 
� Erfolge und Misserfolge der Datenschutz-Kontrolle
� Darstellung von Datenschutz-Sachverhalten
� Rechtliche Hinweise
� Praxisbezogene Tipps zur Umsetzung des DS
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Fundgrube DS-Tätigkeitsberichte

Aber für den Einzelnen….

- kaum systematisch auswertbar
- Auswertung zeitraubend 
- unterschiedliche Gliederung erschwert Auswertung

Dazu aber später…….
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Fallbeispiele

Frage nach Schwerbehinderung

Regelmäßig wird in Personalfragebögen für Stellenbewerber nach dem Vorliegen der 
Schwerbehinderteneigenschaft gefragt. Eine Frage, die nach der arbeitsgerichtlichen 
Rechtsprechung seit jeher als zulässig eingestuft wurde, mit der Folge, dass Bewerber
die Frage wahrheitsgemäß beantworten mussten. Mit dem seit dem 1. 7.2001 geltenden 
§ 81 Abs. 2 Sozialgesetzbuch IX ( Rehabilitation und Teilhabe Behinderter), der  
ausdrücklich die Diskriminierung schwerbehinderter Arbeitnehmer verbietet, dürfte diese 
Frage jetzt allerdings unzulässig sein – so der Bremer Datenschutzbeauftragte 2004:

� »Erst nach erfolgter Einstellung ist der Arbeitgebe r befugt, nach einer Schwer-
behinderung zu fragen, soweit sie beim Einsatz in de n verschiedenen Tätigkeits-
bereichen berücksichtigt und die Schwerbehindertenqu ote ermittelt werden 
muss.«

Beachte auch : Allgemeines Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) am 1.08 .2006

(Grundsätzlich gilt aber auch hier, dass Bewerber a uch ohne ausdrückliche Nachfrage durch 
den Arbeitgeber solche Umstände offenbaren müssen, die eine längerfristige Unmöglichkeit 
der zu erbringenden Arbeitsleistung zur Folge haben .)  

27. TB DSB Bremen 2004, Seite 55
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Fallbeispiele

Aushang einer Fehlzeitenliste auf dem Betriebsgelän de

Auf dem Gelände einer Firma hing für alle einsehbar eine Statistik mit den Fehlzeiten 
aller Mitarbeiter mit folgenden Informationen aus: Name, Vorname, Datum Firmeneintritt, 
Vermerk über Kündigung bzw. Nichtkündigung, Anzahl der geleisteten Arbeitstage, 
Anzahl der Krankheitstage sowie Zahl der Tage mit Arbeitsunfähig. Die Liste war nach 
den entstandenen Fehlzeiten sortiert und führte zudem die durch die Krankheits- und 
Arbeitsunfähigkeitstage verursachten Kosten auf.

Die Firma sah ihre Vorgehensweise als gerechtfertigt an, da die Belegschaft auf einer 
Betriebsversammlung über den Aushang informiert worden sei und kein Einspruch 
erhoben wurde. Auch sei der Betriebsrat informiert worden. Sinn und Zweck der Statistik 
sei es, den Beschäftigten die problematisch hohen Ausfallzeiten durch Krankheit und 
Arbeitsunfähigkeit bewusst zu machen und die Belegschaft zu einer Reduzierung der 
Ausfallzeiten zu motivieren.

� Es fehlt an einer wirksamen Einwilligung gem. § 4a B DSG.
� Datenweitergabe zur Zweckerfüllung („Sensibilisieru ng“) nicht erforderlich.
� Sensibilisierung der Beschäftigten auch durch anony me Statistik möglich.

TB Sachsen-Anhalt n.ö.B. 2003-2005, Seite 29

Fundgrube
Tätigkeitsberichte
Datenschutz



© Hajo Köppen 2008 - BTQ-Tagung 2008 11

Fallbeispiele

Bauüberwachung durch Videokameras

Die Behörde für Bau und Verkehr Hamburg plante den Einsatz einer Bauüberwachung 
durch Videokameras. Danach war die Installation einer Videokamera an einer Brücken-
baustelle vorgesehen, deren Bilder über ein Passwort via Internet vom zuständigen 
Bauüberwachungspersonal abgerufen werden sollte. Dadurch sollten unter anderem 
viele der sonst notwendigen Dienstfahrten zur Baustelle eingespart werden.

� In stündlichen Abständen wurden jeweils lediglich s echs Standbilder aufge-
nommen und auf einem  passwortgeschützten Internet-S erver gespeichert.

� Nur namentlich festgelegte Personen hatten Zugriff auf die Bilder.

� Es wurde sichergestellt, dass ausschließlich so gen annte Panorama-Aufnahmen 
erstellt werden konnten, die weder eine direkte noc h eine indirekte Identifizierung 
von Personen zuließ.

� Auf beiden Brückenseiten wurde auf den Umstand der Videoüberwachung 
hingewiesen.

19. TB DSB Hamburg 2004, Seite 58
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Fallbeispiele

Arbeitnehmerüberwachung mittels Spyware

Ein Arbeitnehmer entdeckte auf seinem Arbeitsplatz PC die Spyware (Spionagesoftware) 
Spector Pro, die von einer Dienstleistungsfirma im Auftrag der zwei Geschäftsführer 
eines Ingenieurbüros am Vortag installiert worden war.

Gegenüber den sächsischen Datenschützern wurde die geplante heimliche 
Überwachung vom Arbeitgeber mit der Sicherstellung der ordnungsgemäßen und 
reibungslosen Funktion des Unternehmensnetzes begründet.

� Aus Datenschutzsicht ist das keine ausreichende Beg ründung, zumal gegen den 
Arbeitnehmer nicht einmal ein begründeter Verdacht auf ein entsprechendes 
Fehlverhalten vor lag.

� Die Installation der Schnüffelsoftware auf dem Comp uter des Mitarbeiters war 
daher unzulässig – was von den Geschäftsführern aber  nicht anerkannt wurde.

� Daraufhin verhängte die Aufsichtsbehörde gegen die Geschäftsführer ein 
Bußgeld von jeweils 250 Euro, woraufhin diese vor G ericht zogen. Vor dem 
Amtsgericht erhielt die Datenschützer Recht, das Bu ßgeld wurde allerdings auf 
jeweils 100 Euro herabgesetzt.                      TB DSB Sachsen 2003/04, Seite 41
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Fallbeispiele

Passbilder von Polizisten im Internet

Bei der Schaffung einer bürgerfreundlichen, „transparenten” Verwaltung plante das 
Innenministerium in Brandenburg, dienstliche Kontaktdaten der Revierpolizisten in einer 
„Internetwache“ zu veröffentlichen. Name, Vorname, Dienstgrad, Dienstausweisnummer, 
Passbild sowie Informationen zur örtlichen und telefonischen Erreichbarkeit der Beamten 
sollten veröffentlicht werden.

So sollte der Bekanntheitsgrad der Revierpolizisten als Ansprechpartner für die Be-
völkerung in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich verbessert und die Kontaktaufnahme 
erleichtert werden.

� Veröffentlichung der Passbilder nur mit Einwilligun g der Betroffenen.
� Ansonsten Datenveröffentlichung datenschutzkonform.

13. TB DSB Brandenburg 2004/2005, Seite 102
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Fallbeispiele

Bei eBay gibt es alles; auch Bewerbungsunterlagen

Nach einem Tipp durch die Verbraucher-Zentrale NRW fanden sie bei dem Internet-
Auktionator eBay ein Angebot über 250 Bewerbungsmappen unterschiedlicher Berufe. 
„Gemäß dem Angebot seien sämtliche Bewerbungsmappen noch im verschlossenen 
Umschlag und ungelesen gewesen. Bei manchen könne sogar die Briefmarke noch 
einmal verwendet werden. Ferner seien 1000 ungelesene, ungeöffnete Bewerbungs-
mappen auf Anfrage erhältlich.“

eBay löschte das Angebot und informierte über die Person des Anbieters.

� Strafanzeige gegen „Verkäufer“ durch Aufsichtsbehörd e bei der Staatsan-
waltschaft Potsdam.

13. TB Aufsichtsbehörde Brandenburg 2004/2005, Seite 22
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Fallbeispiele

Lohnliste an die Gewerkschaft

Nachdem die Belegschaft eines Unternehmens sich ganz überwiegend für die Kürzung 
der Jahressonderzahlung ausgesprochen hatte, entschloss sich die zuständige Gewerk-
schaft zu Verhandlungen über einen Firmentarifvertrag, in dem die angestrebten 
finanziellen Einschränkungen für die Belegschaftsmitglieder zumutbar und sozial ver-
träglich gestaltet werden sollten. Zu diesem Zweck stellte das Unternehmen der ge-
werkschaftlichen Tarifkommission namentliche Listen über die Einkommenssituation der 
einzelnen Beschäftigten und deren sozialen Status (etwa Familienstand, Kinderzahl, 
Alter) zur Verfügung.

Das Unternehmen war der Auffassung, dass diese Datenübermittlung durch § 80 Abs. 2 
Satz 2 Betriebsverfassungsgesetz gedeckt sei.

� Datenübermittlung nicht erforderlich, da Aufgabe de r Tarifkommission auch mit 
Informationen ohne Personenbezug zu erledigen ist.

18. TB DSB NRW 2005/2006, Seite 126

Fundgrube
Tätigkeitsberichte
Datenschutz



© Hajo Köppen 2008 - BTQ-Tagung 2008 16

Fallbeispiele

Geburtstagsliste am schwarzen Brett und im PC

Ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter bat die bayerische Aufsichtsbehörde um 
Unterstützung, weil sein Arbeitgeber am PC erstellte Geburtstagslisten am schwarzen 
Brett aushängen wollte. Darüber hinaus sollte die Liste zusammen mit einer 
Jubiläumsliste in einem im Betriebsbistro aufgestellten PC gespeichert werden. Diesen 
PC sollten sowohl Mitarbeiter als auch Kunden und Lieferanten nutzen können.

� Die Maßnahme dient nicht der Zweckbestimmung  des A rbeitsvertrages gem. §
28 Abs. 1 Nr 1 BDSG.

� Ein berechtigtes Interesse gem.  § 28 Abs. 1 Nr. 2 B DSG ist nicht gegeben.

2. TB Aufsichtsbehörde Bayern 2006/2007, Seite 59
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Fallbeispiele

Hilfe für den Personalrat

Nach § 28 HDSG kann sich jeder Beschäftigte öffentlicher Stellen ohne Einhaltung
des Dienstwegs an den Hessischen DSB wenden. Unter Berufung auf diese Regelung 
wandte sich ein Personalrat an den Hessischen DSB und bekam prompt Ärger mit seiner 
Dienststellenleitung. Der Personalrat hatte unter Vorlage des Berichts einer zuständigen 
Prüfinstanz den HDSB um eine Prüfung und Bewertung gebeten. Aus dem Bericht war 
die Verarbeitung personenbezogener Daten ersichtlich, da er sich mit der Einstufung und 
Vergütung des Personals der Dienststelle befasste.

Die Dienststellenleitung sah darin eine überflüssige Datenübermittlung sowie einen 
Verrat von Dienst- und Betriebsgeheimnissen durch den Personalrat. Der Vorsitzende
des Personalrats befürchtete daraufhin, dass sich durch die Einschaltung des DSB 
nachteilige Folgen für die Personalratsarbeit ergeben könnten und erbat eine Stellung-
nahme zu der Rechtsauffassung der Dienststellenleitung.

�

31. TB DSB Hessen 2003, Seite 172
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Fallbeispiele

� »Wird der Hessische DSB von Bediensteten einer öffe ntlichen Stelle angerufen,
dürfen ihm personenbezogene Akten zur Begründung de s Prüfverfahrens 
übergeben werden. Nachteilige Sanktionen gegen Bedi enstete wegen 
vermeintlichen Bruchs von Dienstgeheimnissen sind g esetzlich untersagt.«

� »Die Auffassung des Leiters der öffentlichen Stelle  beruht auf einem groben 
Fehlverständnis des Hessischen Datenschutzgesetzes (HDSG).«

31. TB DSB Hessen 2003, Seite 172
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Fallbeispiele

Arbeitgeberzeitschrift an Privatanschrift der Arbei tnehmer

Die Zeitschrift „AKTIV” wird seit 1971 in einer Auflage von etwa einer Million vom 
Deutschen Instituts-Verlag GmbH (DIV) in Köln 14-tägig über den Postweg an die 
Privatadresse von Arbeitnehmern verschickt wird. Die Namen und die Privatadressen 
bekommt der Verlag von den jeweiligen Unternehmen. Widerspricht ein Arbeitnehmer 
der Zusendung der Zeitung, wird die Belieferung durch den Verlag eingestellt.

Ein Betriebsrat in Baden-Württemberg hatte Bedenken gegen dieses Verfahren und 
wandte sich 2007 an die Aufsichtsbehörde und wollte wissen, ob das verfahren zulässig 
sei. In dem Betrieb war die Zeitung bisher lediglich ausgelegt worden, jetzt aber stand die
Umstellung auf Postversand an und damit die Übermittlung der Mitarbeiternamen und -
anschriften an den Verlag.

�

IV. TB Aufsichtsbehörde Baden-Württemberg 2007
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Fallbeispiele

Die Position der Aufsichtsbehörde Baden-Württemberg: 

� „Die Versendung der Zeitschrift an die Privatadress en der Arbeitnehmer stellt 
eine Datennutzung dar. § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. BDSG g estattet eine solche nur 
dann, wenn es der Zweckbestimmung des konkreten Arb eitsverhältnisses dient. 
Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Die Übersen dung der Zeitschrift steht in 
keinem hinreichenden Zusammenhang mit dem konkreten  Arbeitsvertrag. Der 
Inhalt der Zeitschrift hat in der Regel nicht einma l einen Bezug zu einzelnen 
Unternehmen. Insbesondere stellt die Zusendung der Zeitschrift keine 
arbeitsvertragliche Nebenpflicht des Arbeitgebers d ar.“

Daraus und aus weiteren Gründen folgt:für die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg:

� „Eine Nutzung der Arbeitnehmerdaten ist daher nur m it Einwilligung des 
Betroffenen zulässig, wobei die Freiwilligkeit der Erteilung der Einwilligung 
sichergestellt werden muss (vergleiche dazu § 4a Abs . 1 BDSG), was im Rahmen 
eines Arbeitsverhältnisses allerdings nicht einfach  zu realisieren ist.“

Aber. . . . . �
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Fallbeispiele

Andere Auffassung ist die Aufsichtsbehörde in Schleswig-Holstein: 

� Es bestehen keine Bedenken gegen die Datenübermittl ung von 
Arbeitnehmerdaten an den Verlag. Zwar ergibt sich d ie Zulässigkeit auch für ihn 
nicht aus der Zweckbestimmung des Arbeitsvertrags. Er sieht als Grundlage für 
eine zulässige Datenübermittlung den § 28 Abs. 1 Nr.  2 BDSG. Danach ist eine 
Datenübermittlung immer dann zulässig, wenn sie zur  Wahrung berechtigter 
Interessen des Unternehmens erforderlich ist und we nn kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass schutzwürdige Interessen der Arbeitne hmer an dem Ausschluss der 
Datennutzung überwiegt.

� „Als Ergebnis kann festgestellt werden, das nach An sicht des Unabhängigen 
Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein ( ULD) die bisher erfolgende 
Datenverarbeitung nicht zu beanstanden ist. Dieses gilt jedenfalls, wenn die 
Möglichkeit des Widerspruchs durch die Beilage eine s Blattes bei der erstmaligen 
Zusendung (und eventuell zusätzlich jährlich erneut ) gegenüber dem Verlag auf 
einfache Weise eingeräumt wird, und die Arbeitnehme r über die Art der 
Datenverarbeitung ausreichend informiert werden, in sbesondere darüber, dass ein 
Widerspruch dem Arbeitgeber nicht zur Kenntnis gela ngt und dadurch keine 
nachteiligen Folgen haben kann.“
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Weitere Fallbeispiel siehe….

Weitere Fallbeispiel siehe in 
den Artikeln aus „Computer 
und Arbeit“
in der Broschüre ……..

Im Internet abrufbar unter
www.fh-giessen-friedberg.de/datenschutz
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Weitere Fallbeispiel siehe….

…… und in dem Verzeichnis 
der Datenschutzbeauftragten 
und Aufsichtsbehörden.

Broschüre liegt den Tagungsunterlagen bei.
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Recherche Tätigkeitsberichte
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Recherche Tätigkeitsberichte
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� Die Recherche greift nicht auf alle Tätigkeitsberic hte zu 
(Aufsichtsbehörden).

� Es fehlt ein zentraler, nach einheitlichen Kriterie n strukturierter 
Datenpool mit den Texten aller Tätigkeitsberichte.

� Ziel: Aufbau einer Recherche-Datenbank mit allen Tä tigkeitsberichten.
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Präsentation abrufen unter…..
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Noch Fragen?
Fundgrube
Tätigkeitsberichte
Datenschutz

Hajo Köppen
FH Gießen-Friedberg
Wiesenstraße 14
35390 Gießen
Gebäude A
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